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Leistungen GKV Leistungen EG+ Leistungen MEG Leistungen EG Leistungen ZAZ

Zahnersatz
Seit 01.01.2005 leistet die GKV bei der
Regelversorgung grundsätzlich einen
Festzuschuß (in Härtefällen ggf.
doppelter Festzuschuß).

Bei Nachweis der regelmäßigen
Vorsorge erhöht sich dieser um 20 %
bzw. 30 %

Die NÜRNBERGER übernimmt
grundsätzlich 30 % des
Rechnungsbetrages und 50 % für
Keramikverblendungen im
Frontzahnbereich (max. Erstattung in
den ersten 3 Kalenderjahren je
500,00 EUR)

Die NÜRNBERGER übernimmt
grundsätzlich 30 % des
Rechnungsbetrages und 50 % für
Keramikverblendungen im
Frontzahnbereich (max. Erstattung in
den ersten 3 Kalenderjahren je
500,00 EUR)

Die NÜRNBERGER übernimmt
grundsätzlich 25 % des
Rechnungsbetrages und 50 % für
Keramikverblendungen im
Frontzahnbereich (max. Erstattung in
den ersten 3 Kalenderjahren je
512,00 EUR)

Die NÜRNBERGER übernimmt 20 %
des Rechnungsbetrages (max.
Erstattung in den ersten 3
Kalenderjahren je 256,00 EUR)

Implantate
Grundsätzlich keine Leistungen für
Implantate, ggf. aber Leistungen für
sogenannte Suprakonstruktionen

Erstattungsfähige Leistungen für
Implantate werden zu 50 % erstattet
(max. Erstattung in den ersten 3
Kalenderjahren je 500,00 EUR)

Erstattungsfähige Leistungen für
Implantate werden zu 50 % erstattet
(max. Erstattung in den ersten 3
Kalenderjahren je 500,00 EUR)

Erstattungsfähige Leistungen für
Implantate werden zu 50 % erstattet,
(max. Erstattung in den ersten 3
Kalenderjahren je 512,00 EUR)

Erstattungsfähige Leistungen für
Implantate werden zu 20 % erstattet,
(max. Erstattung in den ersten 3
Kalenderjahren je 256,00 EUR)

Inlays
Grundsätzlich keine Leistung; lediglich
Erstattung der „Amalgamsätze“

Erstattungsfähige Leistungen für Inlays
werden zu 50 % erstattet. (max.
Erstattung in den ersten 3
Kalenderjahren je 500,00 EUR)

Erstattungsfähige Leistungen für Inlays
werden zu 50 % erstattet. (max.
Erstattung in den ersten 3
Kalenderjahren je 500,00 EUR)

Nicht versichert Nicht versichert

Sehhilfen
Keine Leistungen für Sehhilfen.
Ausnahmen: Kinder und Jugendliche bis
18 Jahre und schwer Sehbeeinträchtigte

Personen mit GKV-Anspruch:
Nach Anrechnung der GKV-Leistung
werden 80 %, max. 300,00 EUR,
innerhalb von zwei Kalenderjahren
erstattet.

Personen mit GKV-Anspruch:
Nach Anrechnung der GKV-Leistung
werden 80 %, max. 300,00 EUR,
innerhalb von zwei Kalenderjahren
erstattet.

Für die erstmalige Ausstattung, die
notwendige Änderung, Instandsetzung
und Ersatzbeschaffung von Sehhilfen
sowie die Veränderung der Dioptrien
von mind. 0,5 erstattet die
NÜRNBERGER 120,00 EUR pro
Kalenderjahr.

Nicht versichert
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Sehhilfen
Personen ohne GKV-Anspruch:
Aufwendungen werden zu 80 %, max.
300,00 EUR, innerhalb zwei
Kalenderjahren erstattet. Die Erstattung
umfaßt die erstmalige Ausstattung und
die notwendige Änderung,
Instandsetzung und Ersatz-
beschaffung.
Ein erneuter Leistungsanspruch
besteht insbesondere, wenn sich die
Sehfähigkeit um mind. 0,5 Dioptrien
verändert hat

Personen ohne GKV-Anspruch:
Aufwendungen werden zu 80 %, max.
300,00 EUR, innerhalb zwei
Kalenderjahren erstattet. Die Erstattung
umfaßt die erstmalige Ausstattung und
die notwendige Änderung,
Instandsetzung und Ersatz-
beschaffung.
Ein erneuter Leistungsanspruch
besteht insbesondere, wenn sich die
Sehfähigkeit um mind. 0,5 Dioptrien
verändert hat

Heilpraktikerleistung

Die GKV übernimmt keine Kosten. Die NÜRNBERGER trägt 80 % der
Kosten für den Heilpraktiker bis zu
400,00 EUR pro Kalenderjahr.

Die NÜRNBERGER trägt 80 % der
Kosten für den Heilpraktiker bis zu
400,00 EUR pro Kalenderjahr.

Die NÜRNBERGER trägt 50 % der
Kosten für den Heilpraktiker bis zu
256,00 EUR pro Kalenderjahr.

Nicht versichert

Zuzahlungen
im Stationärbereich
Ab 01.01.2004 verlangt die GKV eine
Selbstbeteiligung von 10,00 EUR pro
Krankenhaustag für längstens 28 Tage.

100 % der gesetzlichen Zuzahlung bei
vollstationärem Krankenhausaufenthalt

Nicht versichert 11,00 EUR Krankenhaustagegeld für
jeden Tag eines stationären
Krankenhausaufenthaltes.

Nicht versichert

Zuzahlungen
für ambulante Leistungen
Keine Leistung 100 % der Aufwendungen für

gesetzliche Zuzahlungen, wie
Praxisgebühr, Medikamen-
tenzuzahlung usw., max. 40,00 EUR
pro Kalenderjahr

Nicht versichert Nicht versichert Nicht versichert
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Krankenhaus-
differenzkosten
Die GKV leistet für eine
Krankenhausbehandlung in Höhe der
Kosten, die für die Unterbringung im
Krankenhaus gemäß ärztlicher
Einweisung entstehen (würden).

Die NÜRNBERGER übernimmt die
Differenzkosten des Pflegesatzes bei
der Wahl eines anderen
Krankenhauses.

Die NÜRNBERGER übernimmt die
Differenzkosten des Pflegesatzes bei
der Wahl eines anderen
Krankenhauses.

Die NÜRNBERGER übernimmt die
Differenzkosten des Pflegesatzes bei
der Wahl eines anderen
Krankenhauses.

Nicht versichert

Auslandsreise
Die GKV bietet bei Auslandsreisen in EU-
Länder und in Staaten mit
Sozialversicherungsabkommen
Versicherungsschutz. Ansonsten
Versicherungsschutz nur in
Ausnahmefällen. Grundsätzlich keine
Leistung für Rücktransport aus dem
Ausland.

Die NÜRNBERGER bezahlt 100 % der
Kosten bei akut eintretenden
Krankheiten und Unfällen und
selbstverständlich einen medizinisch
notwendigen Rücktransport.
Überführungskosten bis max.
12.000,00 EUR

Die NÜRNBERGER bezahlt 100 % der
Kosten bei akut eintretenden
Krankheiten und Unfällen und
selbstverständlich einen medizinisch
notwendigen Rücktransport.
Überführungskosten bis max.
12.000,00 EUR

Die NÜRNBERGER bezahlt 100 % der
Kosten bei akut eintretenden
Krankheiten und Unfällen und
selbstverständlich einen medizinisch
notwendigen Rücktransport.
Überführungskosten bis max.
10.226,00 EUR

Die NÜRNBERGER bezahlt 100 % der
Kosten bei akut eintretenden
Krankheiten und Unfällen und
selbstverständlich einen medizinisch
notwendigen Rücktransport.
Überführungskosten bis max.
10.226,00 EUR

Vorsorgeuntersuchungen
Sind in der GKV grundsätzlich
versichert, aber nur unter bestimmten
Voraussetzungen und innerhalb
bestimmter Altersgrenzen (§§ 20-26
SGBV)

Nicht versichert Die NÜRNBERGER übernimmt 80 %
der Kosten für Leistungen zur
Früherkennung von Krankheiten und
Vorsorgeuntersuchungen bis max.
400,00 EUR pro Kalenderjahr

Nicht versichert


